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Lehrabschlussprüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Die Verwendung von Rechenbehelfen ist zulässig. 

Theoretische Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Prüfung besteht aus einem Gegenstand und hat schriftlich zu erfolgen. 

Die Prüfung kann computerunterstützt erfolgen. 

Berufliche Basiskompetenzen 

Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus den nachfolgenden 
Kompetenzbereichen zu bearbeiten. Aus jedem dieser beiden Bereiche sind zumindest zu je drei der angeführten 
Themen Aufgaben zu stellen. 

 1.  betriebswirtschaftliche Kompetenzen: 

 a) kaufmännische Berechnungen in Zusammenhang mit der Beschaffung und/oder dem Absatz, 

 b) zentrale Aufgaben in den Leistungsbereichen Beschaffung und Absatz, 

 c) ordnungsgemäßes Zustandekommen von Kaufverträgen und/oder vertragswidrige Erfüllung von 
Kaufverträgen, 

 d) Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes und Berechnungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer 
und 

 e) Arbeiten in Zusammenhang mit der Belegorganisation oder der Verbuchung laufender Geschäftsfälle 
durchzuführen. 

 2. fachliche Kompetenzen: 

 a) Grundgesetze und -begriffe der allgemeinen, der anorganischen sowie der organischen Chemie, 

 b) die für die Tätigkeit in einer Apotheke relevanten humanbiologischen Grundlagen, 

 c) Grundlagen einer gesunden Ernährung sowie alternative Ernährungsformen, 

 d) anatomische Grundlagen des menschlichen Körpers und grundlegende physiologische Prozesse und 

 e) berufsrelevante rechtliche Bestimmungen in Bezug auf berufsspezifische Warengruppen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. korrekte und vollständige Aufgabenlösung und 

 2. Praxistauglichkeit. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 120 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung 
ist nach 150 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung gliedert sich in die Gegenstände Geschäftsprozesse in der Apotheke, Drogen und 
Chemikalien, Gesundheit, Ernährung und Kosmetik, Labortechnologie sowie Verkaufspraxis in der Apotheke. 
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Geschäftsfall in der Apotheke 

Die Prüfung im Gegenstand Geschäftsprozesse in der Apotheke besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. Sie ist mit einer Note zu bewerten. 

Im schriftlichen Teil sind von der Prüfungskommission zwei Aufgaben aus jedem der folgenden Bereiche zu stellen: 
Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat im Bereich 

 1. Warenmanagement 

 a) Bestellmengen zu ermitteln, 

 b) eine Anfrage zu tätigen, 

 c) eine Bezugskalkulation durchzuführen und eine Beschaffungsentscheidung zu treffen, 

 d) eine Bestellung durchzuführen, 

 e) eine Lieferung mit der Bestellung zu vergleichen und eine Rechnungskontrolle durchzuführen, 

 f) Wareneingänge zu erfassen, 

 g) Maßnahmen bei mangelhaften Lieferungen zu ergreifen und 

 h) einen Lieferverzug festzustellen und Maßnahmen im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben zu 
ergreifen. 

 2. Verkauf und Beratung 

 a) Schriftstücke im Rahmen einer ordnungsgemäßen Vertragserfüllung zu erstellen (zB Rechnung, 
Lieferschein), 

 b) eine Beschwerde oder Reklamation zu bearbeiten und 

 c) den Kassastand zu überprüfen. 

 3. Arzneimittelherstellung/Labor 

 a) berufsspezifische Berechnungen durchzuführen (zB Mischungsrechnung für das Verdünnen von 
Substanzen), 

 b) Elaborationsaufzeichnungen durchzuführen und 

 c) ein Aufbewahrungs- oder Abgabegefäß zu beschriften. 

 4. Betriebliches Rechnungswesen 

 a) den Krankenkassen- und Apothekenverkaufspreis unter Berücksichtigung der Arzneitaxe bzw. der 
Warenverzeichnisse zu kalkulieren, 

 b) die Verrechnung mit Krankenversicherungsträgern durchzuführen und 

 c) den voraussichtlichen Überweisungsbetrag der Pharmazeutischen Gehaltskasse unter Berücksichtigung 
der Monatsabrechnung mit den Krankenkassen zu berechnen. 

Für die Bewertung des schriftlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. korrekte und vollständige Aufgabenlösung, 

 2. Praxistauglichkeit. 

Die Prüfung im schriftlichen Teil hat grundsätzlich computerunterstützt zu erfolgen, abgesehen von 
infrastrukturbedingten Ausnahmefällen. 

Die Aufgaben im schriftlichen Teil sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 90 Minuten 
bearbeitet werden können. Die Prüfung ist nach 105 Minuten zu beenden. 

Der mündliche Teil hat sich ausgehend vom schriftlichen Teil auf verschiedene damit zusammenhängende 
praktische Aufgabenstellungen zu erstrecken. 

Für die Bewertung des mündlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. selbstständige Lösungsfindung. 

http://www.lehrberufsabc.at/


 

 

 

 

 

 

 

www.lehrberufsabc.at  3 

Der mündliche Teil soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person zumindest zehn Minuten dauern. Er ist 
nach 15 Minuten zu beenden. 

Drogen und Chemikalien 

Die Prüfung im Gegenstand Drogen und Chemikalien besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 
Sie ist mit einer Note zu bewerten. 

Die Prüfung im schriftlichen Teil hat grundsätzlich computerunterstützt zu erfolgen, abgesehen von 
infrastrukturbedingten Ausnahmefällen. 

Im schriftlichen Teil sind von der Prüfungskommission folgende kompetenzorientierte Aufgaben zu stellen: Die zur 
Lehrabschlussprüfung antretende Person hat 

 1. Aufgaben zu Zubereitung, Anwendung, Wirkung, Inhaltstoffen, Darreichungsformen, Nebenwirkungen, 
Wechselwirkungen, Gegenanzeigen, Dosierung und Zubereitung von vier Drogen und vier Chemikalien zu 
bearbeiten und dabei einschlägige Vorschriften sowie spezifische Krankheitsbilder zu berücksichtigen und 

 2. Aufgaben zu Anwendung, Wirkung und Gefahren von Chemikalien und Pflanzenschutzmittel zu bearbeiten 
und dabei die jeweiligen Vorschriften sowie GHS-Gefahrensymbole zu berücksichtigen. 

Die Aufgaben sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 45 Minuten bearbeitet werden 
können. Die Prüfung ist nach 60 Minuten zu beenden. 

Für die Bewertung des schriftlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. korrekte und vollständige Aufgabenlösung und 

 2. Praxistauglichkeit. 

Für den mündlichen Teil hat die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person eine Drogensammlung von 40 Drogen 
und ein Herbar mit 20 Heilpflanzen vorzulegen. Die Prüfungskommission hat auf Basis der vorgelegten Drogen und 
Heilpflanzen mit der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person ein simuliertes Gespräch zu führen. Im 
Anschluss an das Gespräch hat die Prüfungskommission die Möglichkeit, mit dem Gespräch zusammenhängende 
Aufgaben zu stellen. Die Prüfung bezieht sich auf folgende Bereiche: 

 1. Information und Beratung von Kunden und Kundinnen über Anwendung, Wirkung und Verwendung von 
Arzneimitteln und Arzneimittelrohstoffen, 

 2. einschlägige lateinische und internationale Nomenklatur und 

 3. Kennzeichnungs- und Abgabevorschriften (Etikettierung). 

Die Prüfung soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person zumindest 10 Minuten dauern. Sie ist nach 15 
Minuten zu beenden. 

Für die Bewertung des mündlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. selbstständige Lösungsfindung und 

 3. professionelle Gesprächsführung und Kundenorientierung. 

Gesundheit, Ernährung und Kosmetik 

Die Prüfung im Gegenstand Gesundheit, Ernährung und Kosmetik besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. Sie ist mit einer Note zu bewerten. 

Die Prüfung im schriftlichen Teil hat grundsätzlich computerunterstützt zu erfolgen, abgesehen von 
infrastrukturbedingten Ausnahmefällen. 

Im schriftlichen Teil sind von der Prüfungskommission zumindest folgende kompetenzorientierte Aufgaben zu 
stellen: Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat… 

 1. Aufgaben zu gesundheitsrelevanten Faktoren und praktischen Ansätzen zur Gesunderhaltung, 
Krankheitsvorbeugung und -behandlung zu bearbeiten, 
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 2. Aufgaben zu ernährungsrelevanten Faktoren und praktischen Ansätzen zur Verbesserung der Ernährung zu 
bearbeiten, 

 3. Aufgaben zu praktischen Ansätzen zur Gesunderhaltung der Haut und ihrer Anhangsgebilde zu bearbeiten 
und 

 4. Aufgaben zu Produkten der Kosmetik, Körperpflege und Hygiene unter Berücksichtigung von 
Inhaltsstoffen, Eigenschaften, An- und Verwendungsmöglichkeiten zu bearbeiten. 

Die Aufgaben im schriftlichen Teil sind von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass sie in 30 Minuten 
bearbeitet werden können. Die Prüfung ist nach 45 Minuten zu beenden. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. korrekte und vollständige Aufgabenlösung und 

 2. Praxistauglichkeit. 

Der mündliche Teil ist in Form eines simulierten Gesprächs, das sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen 
Alltag bezieht, durchzuführen. Er umfasst die Information und Beratung, die Verkaufsabwicklung sowie die 
Anbahnung von Zusatzverkäufen. Dabei ist das Warensortiment des Lehrbetriebs der zur Lehrabschlussprüfung 
antretenden Person zu berücksichtigen. Auf verkaufsbezogene rechtliche Bestimmungen und Berufsvorschriften des 
Fachbereichs ist ebenfalls Bedacht zu nehmen. Das Informations- und Beratungsgespräch hat sich zumindest auf 
einen der folgenden Bereiche zu beziehen: 

 1. Waren zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit, 

 2. Nahrungsergänzung und diätetische Lebensmittel, 

 3. Körperpflege und Kosmetik und 

 4. Ernährung. 

Der mündliche Teil soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person zumindest 10 Minuten dauern. Er ist 
nach 15 Minuten zu beenden. 

Für die Bewertung des mündlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. selbstständige Lösungsfindung und 

 3. professionelle Gesprächsführung und Kundenorientierung. 

Labortechnologie 

Die Prüfung im Gegenstand Labortechnologie besteht aus einem praktischen und einem mündlichen Teil. Sie ist mit 
einer Note zu bewerten. 

Im praktischen Teil hat die Prüfungskommission der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person eine 
labortechnische Aufgabe zu stellen. Der Prüfungskandidat/Die Prüfungskandidatin hat 

 1. eine magistrale Anfertigung oder eine apothekenübliche Arzneiform unter Berücksichtigung geeigneter 
Arbeitsschritte herzustellen, 

 2. entsprechend notwendige Vorbereitungsarbeiten durchzuführen, 

 3. ein Herstellungsprotokoll zu erstellen und 

 4. die Abfüllung/Abpackung und Etikettierung vorzunehmen. 

Der praktische Teil ist von mindestens einem Mitglied der Prüfungskommission zu beaufsichtigen. 

Für die Bewertung des praktischen Teils sind entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsaufgabe 
folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit (fachlich richtiger Umgang mit Ausgangsstoffen, fachgerechte Umsetzung, rationeller 
Arbeitsablauf etc.), 

 2. hygienische Arbeitsweise und 

 3. Ausführung des Endprodukts (Qualität, Menge etc.). 
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Der praktische Teil soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person zumindest 30 Minuten dauern. Sie ist 
nach 60 Minuten zu beenden. 

Der mündliche Teil hat sich ausgehend vom praktischen Teil auf verschiedene damit zusammenhängende praktische 
Aufgabenstellungen zu erstrecken. 

Für die Bewertung des mündlichen Teils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit und 

 2. selbstständige Lösungsfindung. 

Der mündliche Teil soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person zumindest zehn Minuten dauern. Er ist 
nach 15 Minuten zu beenden. 

Verkaufspraxis in der Apotheke 

Die Prüfung hat mündlich zu erfolgen. 

Im Rahmen eines simulierten Gesprächs, dass sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag bezieht, ist 
die berufliche Kompetenz der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person festzustellen. Das Gespräch hat sich 
zumindest auf eine der folgenden Situationen zu beziehen: 

 1. Abwicklung eines Umtauschs, 

 2. Besorgung nicht lagernder Ware (Import), 

 3. Lieferverzug bei einem Artikel und 

 4. Behandlung von Reklamationen bzw. Beschwerden. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. selbstständige Lösungsfindung und 

 3. professionelle Gesprächsführung und Kundenorientierung. 

Die Prüfung soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person 10 Minuten dauern. Sie ist nach 15 Minuten 
zu beenden. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu prüfen.  

Eingeschränkte Zusatzprüfung 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Drogist/in (BGBl. II Nr. 142/2011) oder 

Drogist/Drogistin (BGBl. II Nr. 335/2021) kann gemäß § 27 Abs. 2 des BAG eine eingeschränkte Zusatzprüfung im 

Lehrberuf Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz abgelegt werden. Diese erstreckt sich auf die Gegenstände 

Geschäftsprozesse in der Apotheke, Labortechnologie und Verkaufspraxis in der Apotheke. Für die Durchführung 

der eingeschränkten Zusatzprüfung gelten die Bestimmungen der Lehrabschlussprüfung gemäß §§ 8, 11, 12 und 13. 
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